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Reformbewegung für den Strafvollzug
und das Heimwesen

Harry Rosenbaum

1969 gründete der Ordinarius für Privat- und Handelsrecht

an der HSG, Eduard Naegeli, die Arbeitsgruppe für
Strafreform, die bis Ende der i97oer-Jahre wirkte und für
Reformen im schweizerischen Strafvollzug und Heimwesen

arbeitete. Die Gruppe baute ein Freiwilligenteam von
Betreuerinnen und Betreuern für Inhaftierte in den
Strafanstalten auf. Naegelis Ansatz war die Abschaffung der

Vergeltungsstrafen und die Etablierung der Resozialisierung

in den Haft- und Jungenderziehungsanstalten. In
den progressiven Gruppen, die in der Schwertgasse 3

verkehrten, gab es auch Leute, die in der Strafreform engagiert

waren.

Heimkampagnen
Das Schweizer Anstaltswesen und seine rüden
Erziehungsmethoden mit Prügelstrafen, Einzelhaft, Essensentzug

und Kahlschnitt der Haare gerieten schon in den

frühen i97oer-Jahren in den Fokus der herrschafts- und
institutionskritischen 68er-Bewegung. Aus Kreisen der

Reformpädagogik entstand die Heimkampagne, die
teilweise mit spektakulären Aktionen auf sich aufmerksam
machte. Die Zürcher Heimkampagne verhalf im September

1971 insgesamt 17 jungen Männern zur Flucht aus der

Arbeitserziehungsanstalt Uitikon. Diese Massenflucht
geriet zum Medienereignis und stellte samt gerichtlichem
Nachspiel wegen Haus- und Landfriedensbruch den

Höhepunkt der Heimkampagne in der Schweiz dar. Die
Gruppe für Strafreform in St. Gallen pflegte Kontakte zur
Heimkampagne, suchte aber das Gespräch mit den für die

Anstalten zuständigen Behörden und bekam schliesslich
auch Zugang zu diesen. Es wurden Betreuungsteams
gebildet sowie private Vormund- und Beistandsschaften in
die Anstalten vermittelt.

In der zweiten Hälfte der i97oer-Jahre beschwerten sich
Insassen der Arbeitserziehungsanstalt Kreckelhof in He-
risau über Ausbeutung und harte Körperstrafen in der

Anstalt, die von der Gemeinde geführt wurde. Leute aus
der Heimkampagne griffen das Thema auf. Die Insassen

mussten beispielsweise ohne Entschädigung die
Kehrichtabfuhr im Ausserrhoder Hauptort besorgen. Bei den

geringsten Verstössen gegen die Hausordnung wurden sie

vom Leiter der Anstalt verprügelt. Es kam vor, dass er die
Renitenten in eine Arrestzelle sperrte und dort zur
Disziplinierung von aussen mit Tränengas behandelte. Es dauerte

Jahre, bis der Anstaltsleiter vom Kantonsgericht zur
Rechenschaft gezogen worden ist. Er wurde zu einer milden

Gefängnisstrafe von einer Woche, bedingt, verurteilt.

Ein umfassenderer Artikel ist zu diesem Thema ist in
Arbeit und wird später in einer anderen Publikation erscheinen.
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